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Usserhalb vom Schaufenschter machis niit!

Velofahrers Klage
Das neue Reglement

(Ein Biirokratenwunschtraum)

§ 1. Das Fahren mit Stahlradern aut Gummi-
reifen ist jedermann auf allen den Wegen,
Chausseen, Passen und Alpenstrafien gestattet,
die vom tit. Publikum nicht in Anspruch ge-
nommen werden, und zwar von abends 11 Uhr
bis morgens 4 Uhr.

§ 2. Zur Vermeidung von Unféllen hat der
Fahrer eine automatische Trompete, Glocke,
Posaune oder ein Brummscheit auf Motoren-
betrieb anzubringen.

§ 3. Um das hafliche Herumstehen und
-lehnen von Fahrradern, besonders bei Gast-
hofen, Wirtshdusern und Weinschenken zu ver-
meiden, wird der Fahrer gehalten, ein entspre-
chendes Futteral aus starkem Karton oder Leder
mit sich zu fiihren, in welches das Rad sogleich
nach Ankunft sorgféltig einzuhillen ist.
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§ 4. Der Gemeinderat behalt sich vor, eine
Verordnung zu erlassen, nach welcher, wie zu
den seligen Zeiten des Stephenson bei Ein-
fiihrung der Eisenbahn, jedem Fahrzeug ein
Spitzenreiter mit rotem Fahnlein vorauszureiten
hat, sodafs Personen gewarnt, Hithner und an-
deres Federvieh verjagt, und eine verniinftige
Schnelligkeit von 6—8 Kilometern eingehalten
wird.

§ 5. Wird trotz obiger, in § 1 enthaltenen
Bestimmungen ein Mitglied des tit. Publikums
von einem Fahrer angetroffen, so hat letzterer
sofort abzusteigen, seinen Paf;, Karte, Nummer,
Polizeischein, Kontrollglocke, Signalfahne, Ver-
bandstoff, sowie Zapfenzieher nebst Identitats-
ausweis (etwaiges Doktordiplom, zahnérziliche,
chirurgische Instrumente, Geburts-, Tauf-, und
event. Totenschein) vorzuweisen und darf, nach-
dem er sich gehorigen Ortes iiber verdachtiges
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Besitztum (Geld, Revolver, Lebensmittel, Knje.
hosen, Spirituosen, Liebesbriefe usw, ausge-
wiesen hat, seine Reise nach Abstempe.
lung obiger Ausweisobjekie fortsetzen. (Taxe
Fr.1.— per Gramm des Taxgegenstandes.)

§ 6. Hunde hat der Fahrer einzufangen,
ihnen den Staub, den er ihnen auf den Pel;
gewirbelt, mit einer Samibiirste sorgfiltig ab-
zubiirsten, nach dem Eigentiimer zu fahnden
und den Hund am eigenen Halsband (namlich
des Hundes) mit der von der Polizei gelieferten
Normalhundeleine (zu 80 Cis. per Meter) an-
zubinden. An Gebihr fiir Aufscheuchen des
Hundes bezahlt er Fr. 2.—.

§ 7. Wird ein Fahrer von einem Hunde ge-
bissen, so ist er verpflichtet, sich gerduschlos
in der nachsten Apotheke verbinden und dann
auf eigene Kosten nach Hause bringen zu
lassen. — Bei vorausgegangener Nichfreizung
des Hundes bezahlt er keine Gebiihr. Dagegen
kann der Hund auf Verordnung des ftit. Ge-
meinderates hin auf Kosten des Fahrers ins
Pasteur'sche Institut nach Paris zur Untersu-
chung gesandt werden.

§ 8. Zur Hebung des sittlichen Niveaus der
Radfahrer wird das Tragen von Kniehosen fiir
beide Geschlechter verboten.

§ 9. Weibliche Radfahrer haben tiirkische
Beinkleider in schwarzer Farbe zu tragen.
(Muster bei der Frau Gmeindspresidantin.)

§ 10. Beim Sturze einer Radfahrerin haben
die zu Hilfe eilenden Personen sich mit abge-
wendeten Augen zu nahern. Erst nach erfolgter
Sicherheit, dafy die Fahrerin wieder auf den
Beinen steht, ist es gestattet, sich ihr zuzu-
wenden.

§ 11. Hat aber die Fahrerin eine Hand,
einen Arm oder gar ein Bein gebrochen, so
bleibt sie liegen, bis eine Krankenpflegerin
der nichsten Ortschaft zugezogen ist. Die Orfs-
polizei bildet unterdessen Spalier. — Innerliche
Verletzungen sind verboten,

§ 12. Fahrt ausnahmsweise ein Fahrer mit
seiner Frau, so ist die Bezeichnung «Manm
resp. «Frau» in deutlicher Schrift auf den vier
Seiten des Rades anzubringen. Das Mitfiihren
eines Trauscheines zur Kontrolle ist unerlaflich.
Zur leichtern Ueberwachung wird ein polizei-
licher Anstandsfahrer mitgegeben, der jeder-
zeit zu Fr. 3.— per Stunde erhalilich ist. Nur
solche mit Polizeistempel: «Polizeiamt» sind
echt.

§ 13. Das Fahren von Cousin und Cousine
ist verboten.

§ 14. Steuern werden taglich, nach einer
noch zu bestimmenden Skala erhoben.

§ 15. Nicht eingegangene Taxen werden auf
Militarstrafradern in der Kaserne zu Riittelheim
abverdient.

§ 16. Fahrer und Fahrerinnen haben weder
aktives noch passives Wahlrecht.

§ 17. Im librigen garantiert unser [5bl. Ge-
meinderat die volle Freiheit des edlen Rad-
sportes.

Das Amt fiir 6ffentlichen Anstand
der Gemeinde Boppikellershausen.

Electrasologie?? , Rasiere Dich schnell-
sauber mit AXA, der elekir. Rasierturbine!”

ELECTy7 BERN
Mark 40 P

dungen in die ganze Schwelz




	Usserhalb vom Schaufenschter machts nüt!

